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 In den von uns betreuten WSG wurden auf ausgewählten Maisflächen späte Nmin-Proben gezogen, 
um Aussagen über die aktuelle Stickstoffversorgung und den Mineralisationsprozess im fortgeschrit-
tenen Frühjahr machen zu können. Die Ergebnisse dieser Nmin-Proben können als Anhaltspunkt 
genutzt werden, um die eigene Düngung und das N-Nachlieferungspotenzial besser einschätzen zu 
können. Für den Fall, dass die Stickstoffdüngung (mineralisch oder organisch) noch nicht abgeschlos-
sen ist, kann mit Hilfe einer späten Nmin-Probe ein möglicher Düngebedarf abgeleitet werden. Da 
Mais in der Lage ist, einen hohen Anteil des N-Bedarfs über die N-Mineralisation des Bodens zu 
decken, ist es wichtig diesen Anteil möglichst genau zu kennen und anzurechnen, um hohe Nmin-
Überschüsse im Herbst zu vermeiden. Die Ergebnisse der Untersuchungen sind in der nachfolgen-
den Grafik dargestellt. 

 

Die Nmin-Ergebnisse unter Mais schwanken zwischen 80 und 290 kg N/ha. Entsprechend der WSG 
Vorgaben sind die allermeisten Flächen mit einer Winterbegrünung bestellt gewesen. 

Generell ist im Mais zu diesem Zeitpunkt ein Nmin-Wert von ca. 160 bis 180 kg N/ha (Faustregel: 
der Spät-Nmin-Wert auf Höhe des Bedarfswerts) erstrebenswert. Zusammen mit der ortsüblichen 
Unterfußdüngung sollten die im Mittel verfügbaren N-Mengen von 145 kg N/ha ausreichen. Aller-
dings zeigen zwei Proben mit Stickstoffgehalten über 200 kg N/ha eine erhebliche Überversorgung. 
Dies ist zum einen auf die Vorfrucht Kartoffel zurückzuführen und zum anderen auf den Standort 
(Marsch). In der unteren Bodenschicht sind erhebliche Mengen an Nmin verfügbar bzw. nicht ver-
lagert. 
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 Übersicht Sperrfristen  

 
Generell gilt bei der Aufbringung von Düngemitteln, dass ein Düngebedarf bestehen und der Boden 
aufnahmefähig sein muss. Die Höhe ist durch die WSG-Verordnung aber auch durch die aktuelle 
Düngeverordnung geregelt.  

Neben dem Bedarfsgrundsatz gibt es diverse Kulissen mit unterschiedlichen Vorgaben in der Region. 
Durch die Aktualisierung der DüV gibt es in diesem Herbst wieder Änderungen im Zusammenhang 
mit der ausgewiesenen N-Kulisse, die sich zum Teil mit dem WSG überschneidet. 

Wie sich die Sperrfristen für die Region um das WSG Elmshorn Köhnholz/Krückaupark aktuell dar-
stellen, ergibt sich aus der Übersicht. 

 

 

Nutzung/ Aussaat Sperrfrist

Ackerflächen nach Ernte der let. Hauptfrucht Ernte HF - 31.01

Ackerland mit Winterraps Aussaat bis 15.9. 02.10. – 31.01.

Ackerland mit WG nach Getreide Aussaat bis 1.10. 02.10. – 31.01.

Ackerland mit Zwischenfrüchten Aussaat bis 15.9. 02.10. – 31.01.

Ackerland mit Feldfutterbau Aussaat bis 15.9. 02.10. – 31.01.

Festmist von Huf- oder Klauentieren 01.12. - 15.01.

Kompost 01.12. - 15.01.

Grünland, Dauergrünland 1.11. – 31.01.

Ackergras mehrj. Aussaat bis 15.05. 1.11. – 31.01.

im Zeitraum 1.9.-31.10. max. 80 kg GesN/ha

Festmist von Huf- oder Klauentieren 01.12. - 15.01.

Kompost 01.12. - 15.01.

Nutzung/ Aussaat Sperrfrist

01.12. - 15.01.

Nutzung/ Aussaat Sperrfrist

keine Herbstdüngung auf Ackerflächen nach Ernte der 

let. Hauptfrucht
Ernte HF - 31.01

Ausnahme für Ausbringung zu WRaps, wenn Nmin-Wert 

(0-60 cm) maximal 45 kg N/ha
02.10. – 31.01.

Ausnahme für Ausbringung zu ZF mit Futternutzung im 

Herbst in Höhe des um 20% reduzierten Bedarfs
02.10. – 31.01.

Ausnahme für Ausbringung zu ZF ohne Futternutzung im 

Herbst für max. 120 kg Gesamt-N aus Festmist u. 

Kompost

02.10. – 31.01.

Grünland, Dauergrünland 1.11. – 31.01.

Ackergras mehrj. Aussaat bis 15.05. 1.11. – 31.01.

im Zeitraum 1.9.-31.10. max. 60 kg GesN/ha

Schutzzone               Nutzung/ Aussaat Sperrfrist

Ackerflächen 01.08. – 28.02.

Winterraps 01.09. – 31.01.

Ackerflächen mit winterharten Hauptkulturen 01.08. – 31.01.

Grünland 01.08. – 31.01.

Winterraps 01.09. – 15.01.

Acker- und Grünland 01.08. – 15.01.

Ackerland Ernte HF – 31.01.

W.-Raps; Wintergerste nach Getreide 1.10. – 31.01.

Grünland 15.09. – 31.01.

alle N-haltigen Düngem. Moorböden 01.07. – 31.01.

Nutzung/ Aussaat Sperrfrist

Ackerflächen 15.09. – 28.02.

Winterraps 15.09. – 31.01.

Ackerflächen mit winterharten Hauptkulturen 15.09. – 31.01.

Grünland 15.09. – 31.01.

Winterraps 15.09. – 15.01.

Acker- und Grünland 15.09. – 15.01.

Beginn Sperrfrist abhängig vom Erntezeitpunkt
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 Zwischenfruchtanbau 
 

 
Der Anbau von Zwischenfrüchten vor Sommerungen ist im Wasserschutzgebiet Elmshorn 
Köhnholz/Krückaupark seit mehreren Jahren ein fest etablierter Baustein von Fruchtfolgen. 
Aufgrund des Greenings (Ökologische Vorrangfläche) der Agrarumweltmaßnahmen und der Lage 
innerhalb von Wasserschutzgebieten (WSG) ergeben sich unterschiedliche Anforderungen, die für 
den Anbau einer Zwischenfrucht gelten und leider zum Teil die pflanzenbaulichen Anforderungen 
und betriebliche Flexibilität ausbremsen.  

 ohne Vertrag/ 
Verpflichtung (DüV)  

außerhalb WSG 

N-Kulisse 
Greening- 

Zwischenfrucht 

WSG nach  
Landesrecht1 

Ausgleich [€/ha] - 
 

Greening-Prämie In Überarbeitung 

Aussaat bis keine Vorgaben, 
aber je früher, desto 

besser 

Bei später Ernte  16.07. - 01.10. 15.9. bzw. 10.10. 

Frühester Um-
bruch 

keine Vorgaben ab dem 01.03. ab dem 15.02. unmittelbar vor Aus-
saat der Hauptkultur 

Begrünungsart keine Vorgaben keine Vorgaben Saatmischung aus mind. 2 
Pflanzenarten lt. Positiv-
liste oder reine Grasun-

tersaaten2 

keine Vorgaben 

Aufwuchsnutzung keine Vorgaben Beweidung ab dem 01.03., 
Mahd-Nutzung 

zulässig 

keine Nutzung bis 31.12. 
(nur Beweidung durch 

Schafe/Ziegen), ab 15.2. 
Folgejahr Nutzung mög-

lich 

keine Vorgaben 

Pflanzenschutz nach „guter fachlicher 
Praxis“ 

 

kein Pflanzenschutz 
nach Ernte der 

vorherigen Hauptfrucht 

wird nicht empfohlen 

Beseitigung keine Vorgaben 
 

mechanisch und  
chemisch ab 16.2.2022 

keine Vorgaben 

N-Düngung Nur bei Bedarf, max. 
60 kg Gesamt-N oder 

30 kg NH4-N aus Gülle, 
Gärrest, etc. 

Sperrfrist vom 02.10. 
bis 31.01. 

Bei Abfuhr nach Bedarf, 
ohne Abfuhr ist nur Fest-

mist von HuK zulässig maxi-
mal 120 kg N/ha 

keine mineralische  
N-Düngung,  

aber org. N-Düngung  
erlaubt4, bei Bedarf, max. 
60 kg Gesamt-N oder 30 

kg NH4-N 
Sperrfrist vom 02.10. bis 

31.01. 

Sperrfrist 
ab 01.08.5 bis 01.03. 

keine org. N-Dün-
gung (Ausnahme: 
Nutzung des Auf-

wuchses 
Festmist6 ab 15.01. 

wieder möglich 

Sonstiges 
 

Wichtig: Eine Stickstoffdün-
gung zu Sommerkulturen 

2022 in der N-Kulisse ist nur 
gestattet, wenn auf dieser 
Fläche im Herbst des Vor-

jahres eine Zwischenfrucht 
angebaut wurde, die min-
destens bis zum 15. Januar 

die Fläche begrünt. Die Vor-
gabe gilt nicht bei einem 

Erntetermin nach dem 01. 
Oktober. 

 
Ausgleichsantrag mit 
Saatgutbelegen bis 
zum 31.01.22 beim 
jeweiligen Wasser-

versorger 

1 Regelungen der einzelnen Wasserschutzgebiets-Verordnungen sind zu beachten! Insbesondere ist eine mineralische Düngung 

nur bei Bedarf zugelassen bzw. org. nur bei Futternutzung. 
2 keine Art über 60 % Samenanteil, Gräseranteil max. 60 %. 
3 Ackergras, Futtergräser und Winterungen sowie aus der Produktion genommene Flächen gelten nicht als Hauptfrucht. 
4 Hierbei darf maximal der N-Düngebedarf der Zwischenfrucht ausgebracht werden. DüV-Vorgaben sind zu beachten. 
5 Festmist: Sperrfrist nach DüV ist zu beachten. 
6 ausgenommen Geflügelmist. 
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 Variable Bewirtschaftung, Nutzung von Satellitendaten 
 

 
An dieser Stelle möchten wir kurz auf die Nutzung von Satellitenbildern hinweisen. Diese werden 
regelmäßig erfasst und können zum Teil kostenlos genutzt werden. Diese Daten können bei dem 
einen oder anderen auch dazu beitragen die Bewirtschaftung weiter zu optimieren. Es ist auch nicht 
immer notwendig alle Technik auf dem eigenen Betrieb vorzuhalten.  

In dem Beispiel sind Biomassekarten vom Scheedeweg vom 27.04. und 11.07. dargestellt. Bei den 
unterschiedlich eingefärbten Bereichen handelt es sich um unterschiedliche Vegetationsindexwerte. 
Der Vegetationsindex zeigt an, wie sich die Pflanzen entwickeln. Die Unterschiede in dem Beispiel 
ergeben sich durch die verschiedenen Kulturen, fehlenden Bewuchs, Abreife bzw. frisch bestellte 
Flächen. 

 

 

 

27.04.2021 (Quelle: www.onesoil.com) 
 

11.07.2021 

 

 
Nutzungsansätze sind z.B. bei der Aussaat, Kontrolle der Pflanzenentwicklung und variablen Bewirt-
schaftungen zu sehen. Wir können Sie gerne bei der Anwendung unterstützen. 

 

 Klimadaten Wetterstation WSG Elmshorn Köhnholz/Krückaupark 
 

 
Wir haben eine Bodensonde auf einem Podsol-Pseudogley (lehmiger Sand) im WSG Elmshorn Köhn-
holz / Krückaupark installiert. Sie gibt Auskunft über die Lufttemperatur, Niederschlagsmenge, Bo-
denfeuchte und -temperatur. Über die in unterschiedlichen Tiefen im Boden verbauten Sensoren 
können in Echtzeitmessung Informationen über den Wasserhaushalt und die Bodentemperatur er-
mittelt werden.  

Nachfolgend sind die Daten vom 01.07.21 bis 15.07.2021 dargestellt. Der Online-Gastzugang kann 
bei uns angefordert werden. 
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 Niederschläge 

 

Wassergehalte in den Bodentiefen von 7, 27 und 47 cm  

 

Lufttemperatur  

 

 

 Bodentemperatur in den Bodentiefen von 7, 17, 27 und 47 cm  

 

 

 Team Schleswig-Holstein 
 

 
Zum 01.07.2021 durften wir Frau Romy Krützmann bei den Geries Ingenieuren begrüßen. Nach ei-
ner Einarbeitungsphase unterstützt Sie die Beratung im Herzogtum Lauenburg und Stormarn. 

 

 

 
Dr. Götz Reimer 

Fon: 04120-7068 413 

Mobil: 0170-561 6780 
reimer@geries.de 

 
Julie Eberle 

Fon: 04120-7068 416 

Mobil: 0171-8177804 
eberle@geries.de 

 
Marius Denecke 

Fon: 04120-7068 414 

Mobil: 0160-95100266 
denecke@geries.de 

 
Jana Siemers 

Fon: 04120-7068 414 

Mobil: 0171-624 8939 
siemers@geries.de 

 
Romy Krützmann 

Fon: 04120-7068 417 

Mobil: 0151-56889328 
kruetzmann@geries.de 

 
Nils Schütte 

Fon: 04120-7068 412 

Mobil: 0171-564 7993 
schuette@geries.de 

 
Sollten Sie dieses Rundschreiben gegen Ihre Zustimmung erhalten haben oder möchten Sie sich von der Zustellung abmelden, schreiben Sie 
uns eine E-Mail. Hier können Sie uns eine Rückmeldung hinterlassen: sh@geries.de  
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